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Corona-Pandemie – Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus in Kitas 
 
Liebe Eltern, 

ich möchte mich auch im Namen unserer Senatorin, Frau Dr. Melanie Leonhard, für Ihre An-
strengungen und Ihr Durchhaltevermögen in diesem für uns alle herausfordernden Jahr herzlich 
bedanken. Mir ist bewusst, dass manche unserer Entscheidungen mit einem erheblichen Mehr-
aufwand sowie Stress verbunden und für Sie vielleicht nicht immer gleich nachvollziehbar wa-
ren. Unser Ziel war es stets, bei der Bewältigung der Pandemie Ihre Interessen und die Ihrer 
Kinder sowie der Beschäftigten der Kitas in Balance zu halten. Dadurch ist es uns gemeinsam 
gelungen, die Kindertagesbetreuung als einen sicheren Ort für Ihre Kinder fast durchgängig im 
Regelbetrieb zu belassen.  

Damit dies auch angesichts der weiterhin dynamischen Lage so bleibt, möchten wir heute mit 
den nachfolgenden Informationen an Sie herantreten:  

Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern in der Kindertagesbe-
treuung 

Weiterhin gilt, dass Kinder mit akuten Krankheitssymptomen die Kita nicht besuchen dürfen. Sie 
müssen mindestens 24 Stunden frei von solchen Symptomen sowie in unbeeinträchtigtem All-
gemeinzustand sein, um erneut in der Kita betreut werden zu können. Eine Änderung war aber 
erforderlich, um einen sicheren Kita-Betrieb zu ermöglichen: Bei Magen-/ Darmbeschwerden, 
deren Ursache Noro- oder Rotaviren sind, muss das Kind 48 Stunden lang symptomfrei sein. 
Eine entsprechend aktualisierte Infografik „Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen 
bei Kindern in der Kindertagesbetreuung“ haben wir diesem Schreiben beigefügt. 

Bring- und Abholsituation 

Bitte gestalten Sie die Bring- und Abholsituation so, dass Kontakte weitgehend reduziert wer-
den. Für die Bring- und Abholsituation gilt für Sie als Eltern keine 3G-Regelung. Hier gilt aber 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.  

Antigen-Schnelltests von Kindern in der Kindertagesbetreuung 

Kommt es zu einer Corona-Infektion in einer Gruppe/Kohorte von Kindern, muss beobachtet 
werden, ob ein Infektionsgeschehen vorliegt. Daher müssen die Kinder der Gruppe/Kohorte für 
die nächsten 10 Tage 3mal wöchentlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, um in 

  



der Kita betreut werden zu können. Das Gesundheitsamt informiert die Kitas entsprechend. Die 
Tests können Sie als Eltern zuhause oder in anerkannten Teststellen der Stadt (Testzentren - 
hamburg.de) durchführen. Bitte informieren Sie die Kitas auf Nachfrage über das Testergebnis.  

Quarantäne und andere Betretungsverbote 

Bitte denken Sie daran: Kinder, für die eine behördlich angeordnete Quarantäne bzw. eine Ab-
sonderungspflicht vorliegt, dürfen nicht in die Kita. Kinder, die nicht infiziert waren, können ab 
Tag 5 des angeordneten Quarantänezeitraums die Quarantäne verkürzen und im Anschluss 
wieder in die Kita. Ausgenommen sind Kinder, für die eine behördlich angeordnete Quarantäne 
bzw. eine Absonderungspflicht vorliegt und die in einem Haushalt mit einer Person leben, für 
die eine behördlich angeordnete Quarantäne bzw. eine Absonderungspflicht gilt. Hier ist ggf. 
eine Verkürzung der Quarantäne bei Kindern möglich, allerdings schließt dies weiterhin den 
Kitabesuch aus.  

Aktuelle Informationen und Kontaktaufnahme mit der Sozialbehörde 

Aktuelle Informationen stellen wir Ihnen stets unter www.hamburg.de/infos-fuer-kitas/ und 
https://www.hamburg.de/coronavirus/kita/ bereit. Dort überarbeiten wir die Inhalte regelmäßig 
und passen sie an die aktuelle Situation an. 

Die aktuell gültige Lesefassung der Corona-Eindämmungsverordnung finden Sie unter 
www.hamburg.de/verordnung.  

Bei Rückfragen und Beschwerden zu Corona-Themen in der Kindertagesbetreuung wenden Sie 
sich bitte an das extra für Eltern eingerichtete Postfach der Sozialbehörde: 

elternfragencorona@soziales.hamburg.de  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe Weihnachten und einen guten und vor allem ge-
sunden Rutsch ins neue Jahr.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Dirk Bange 
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